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den straftatbegründenden Umständen nicht vernachlässigt 

werden darf .

Daraus ergibt s ich das Erfordernis,  al le Mögl ichkeiten der 

Überprüfung des Verdächt igen (Speicher u. a.)  sofort  und um

fassend auszuschöpfen und Verbindung zur zuständigen operat i

ven Oiensteinheit  aufzunehmen und die Durchführung der er

forderl ichen operat iven Maßnahmen zu sichern. Trotz damit ver

bundenen erhöhten operat iven Aufwandes sol l ten die Fr isten 

zur strafprozessualen Verdachtshinweisprüfung im Sinne der 

Klärung des (mögl icherweise/wahrscheinl ich) strafrecht l ich 

relevanten Sachverhaltes bis zur mögl ichen qual i f iz ierten Be

st immung und Erreichung der pol i t isch-operat iven einschl ieß

l ich untersuchungsmäßigen Zielstel lung weit .gehend ausge

schöpft  werden, da al lein im Ergebnis einer durchgeführten 

Verdächt igenbefragung, auf die sich die Verdachtshinweisprü

fung in solchen Fäl len tei lweise reduzieren muß, mitunter 

keine Klarheit  über die Begründung des Verdachts einer Straf

tat  £zw. über dessen Ausschluß geschaffen werden kann, vor 

al lem aber noch keine begründeten Aussagen über Notwendigkeit  

und Zweckmäßigkeit  der Einlei tung eines Ermit t lungsverfahrens 

getroffen werden können.

Für die recht l iche Einschätzung und takt ische Gestal tung von 

Verdächt igenbefTagungen nach Festnahmen auf fr ischer Tat ist  

es in besonderem Maße erforderl ich, die Umstände der Fest

nahme exakt zu dokumentieren. Mitunter können in der Arbeit  

der Untersuchungsabtei lungen des MfS die Bedeutung der Fest- 

nahmesituat ionen und die daraus res ul t ierenden Verdachts

hinweise noch nicht genügend gewürdigt werden. Daraus erge

ben sich hohe Anforderungen an die operat iven Diensteinhei

ten, in den Festnahmeprotokol len al le für die objekt ive 

Bewertung der Festnahmesituat ion, damit unmittelbar zusammen

hängende und insbesondere des der Festnahme vorausgegangenen 

(mögl icherweise/wahrscheinl ich) strafbaren Handelns des Ver-


